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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.06.1997

Rechtssatz

Unterläßt es der gewerberechtliche Geschäftsführer als Beschuldigter darauf hinzuweisen, daß in seinem Gastgarten,

der ausschließlich der Verabreichung von Speisen und dem Ausschank von Getränken dient, lautes Sprechen, Singen

und Musizieren untersagt ist und sind auf dieses Verbot hinweisende Anschläge nicht dauerhaft und von allen

Zugängen zum Gastgarten deutlich erkennbar angebracht, macht sich der Geschäftsführer verwaltungsstrafrechtlich

verantwortlich.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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